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Angesichts steigender Infektionszahlen mit dem Coronavirus (SARS-CoV-2), haben 
die Bundes- und Landesbehörden inzwischen zahlreiche Maßnahmen ergriffen, die 
das private, berufliche und öffentliche Leben betreffen und auch weit in den 
wirtschaftlichen Bereich hineinwirken. Und nahezu täglich werden dort neue, an die 
jeweilige Lage angepasste Entscheidungen getroffen und den Bürgerinnen und 
Bürgern über die Medien bekannt gegeben. 
 
Mit seiner jüngsten Allgemeinverfügung vom 16.03.2020 hat der Lahn-Dill-Kreis 
zudem eine Durchführung von Veranstaltungen, bei denen mehr als 49 Personen zu 
erwarten sind, bis zum 30.04.2020 untersagt. Eine Verlängerung dieser Frist bleibt 
vorbehalten. 
 
Auch die Gemeinde Dietzhölztal stellt die derzeitige Lage vor große 
Herausforderungen, denen wir uns mit den geeignet erscheinenden Mitteln und der 
nötigen Flexibilität zu stellen versuchen. 
 
Ziel aller Bemühungen muss es hierbei zunächst sein, die weitere Ausbreitung des 
Coronavirus einzudämmen.  
 
Unter Einsatz des in unserer Verwaltung und am Gemeindebauhof tätigen Personals 
ist es zudem erforderlich, die für eine grundlegende Versorgung der Einwohnerschaft 
notwendigen Dinge über den gesamten Zeitraum der möglicherweise noch einige 
Wochen oder Monate andauernden Krise hinweg zu gewährleisten. 
 
Aus diesem Grunde haben wir uns, in Abstimmung mit den Gesundheitsbehörden, 
für eine zum Teil drastisch erscheinende Einschränkung unserer Dienstleistungen 
entschieden. Dies äußert sich zunächst darin, dass Sie als Bürgerinnen und Bürger 
ab sofort nur noch zur Erledigung zwingend notwendiger Angelegenheiten in das 
Rathaus eingelassen werden. 
 
Nehmen Sie unsere Hinweise zur Kontaktaufnahme auf telefonischem Wege oder 
per E-Mail (siehe Titelblatt) daher bitte sehr ernst. Sie schützen damit nicht nur sich 
selbst, sondern auch die für Sie tätigen Beschäftigten. 
 
Folgende Dienstleistungen werden derzeit ausnahmslos nicht mehr durchgeführt: 
 

 sämtliche Vorgänge der Kfz-Zulassung 
 Erteilung von (vorläufigen) Gaststättenerlaubnissen 
 Anmeldung von Zweckfeuern 
 Entgegennahme von Fundsachen 
 Ausgabe gelber Säcke 
 Eine Annahme von Bargeld findet ebenso nicht mehr statt. 

 



Geschlossen bleiben unsere folgenden Einrichtungen: 
 

 Gemeindebücherei 
 Wertstoffhof 

 
Auch der Bürgerbus wird vorerst nicht mehr eingesetzt. 
 
Ausfallen oder verschoben werden außerdem einige gemeindlichen Veranstaltungen. 
So z. B. die diesjährige Seniorenfahrt. Dies nicht zuletzt deswegen, weil es sich bei 
dem Teilnehmerkreis um eine durch den neuartigen Virus besonders betroffene 
Risikogruppe handelt.  
 
Über entsprechende Absagen werden wir im Einzelnen informieren. 
 
Abstand genommen wird auch von Besuchen des Bürgermeisters oder anderen 
Vertretern der Gemeinde Dietzhölztal aus Anlass von Geburtstagen oder Jubiläen. 
 
Bereits vor einigen Tagen haben wir zudem sämtliche Dorfgemeinschaftshäuser, die 
Johanneskapelle, die Mehrzweckhallte im Rudolf-Loh-Center und die Sporthalle am 
Hammerweiher für weitere Benutzungen gesperrt. 
 
Die neueren Entwicklungen zwingen uns darüber hinaus dazu, uns der kreisweiten 
Vorgehensweise anzuschließen, die eine vollständige Schließung der 
Friedhofshallen vorsieht. Anlässlich von Trauerfeiern und Beisetzungen kann daher 
nicht mehr auf diese Einrichtungen zurückgegriffen werden. Für die üblichen 
Nachkaffees werden ebenso keine Räume mehr zur Verfügung gestellt. Unabhängig 
davon sollte auf deren Durchführung ohnehin vollständig verzichtet werden. 
 
Dringend anraten möchten wir ferner dazu, ähnliche Überlegungen auch im 
Zusammenhang mit anstehenden Hochzeiten anzustellen. Bitte denken Sie hier 
daran, welche Gefährdungen bei der Zusammenkunft für Ihre unter Umständen von 
weit her anreisende Verwandtschaft, Ihre Freunde und Bekannten bestehen. 
 
Die Gemeinde Dietzhölztal wird Trauungen nur noch in Anwesenheit der 
Standesbeamtin oder des Standesbeamten und des Brautpaares vollziehen. Der 
Aufenthalt weiterer Personen im Trauzimmer wird nicht zugelassen. 
 
Wie dies allerorten kommuniziert wird, sind alle vorstehenden und darüber 
hinausgehenden Bemühungen um die individuelle und allgemeine Gesundheit und 
Versorgung nur erfolgversprechend, wenn die damit verbundenen Vorgaben auch 
strikt eingehalten werden. 
 
Insofern bitten wir um entsprechende Beachtung und Ihr Verständnis. 
 
Vielen Dank ! 


